
Nettetal, 15.06.2020 

Hygienekonzept der Basketballabteilung des TV Lobberich 1861 e.V. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen in der Halle 

Folgende Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang vor (bei kommunalen Sportstätten liegt die 

Verantwortung teilweise beim Träger): 

• Flächendesinfektionsmittel 

• Handdesinfektionsmittel mit Spendern  

• Flüssigseife mit Spendern  

• Papierhandtücher  

• Einmalhandschuhe  

• Mund-/Nasen-Schutz (für Trainer*innen und Übungsleiter*innen) 

Sämtliche Hygienemaßnahmen und neuen Regelungen sind an alle Mitglieder, Teilnehmende, 

Übungsleiter*innen/Trainer*innen und Mitarbeiter*innen kommuniziert: 

• per E-Mail 

• Social-Media-Kanäle 

Nutzung der Sportstätte 

• Bei Nutzung einer städtischen/kommunalen Sportstätte ist die Einhaltung der entsprechenden Richtlinien 

des Trägers zu gewährleisten 

• Handdesinfektionsmittel wird vor dem Betreten und Verlassen der Sportstätte bereitgestellt. 

• Wenn möglich sind in der Sportstätte getrennte Ein- und Ausgänge und markierte Wegeführungen 

(„Einbahnstraßen-System“) vorgegeben, um die persönlichen Kontakte zu minimieren. 

• In den Sanitäranlagen gibt es eine ausreichende Menge an Handdesinfektionsmitteln, Flüssigseife und 

Papierhandtüchern. Der Abfall sollte in geschlossenen Behältern kontaktfrei entsorgt werden. 

• Auch in den Sanitäranlagen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und ein Mund-Nasen-

Schutz getragen werden. 

• Umkleiden/Duschen dürfen nicht benutzt werden. 

• Sehr wichtig: Eintragung der Gruppe durch den Trainer in das Hallennutzungsbuch  

Trainingsbetrieb 

• Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung zur Sporteinheit 

bestätigen: 

o Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. 

o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

o Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser kann während 

der Sporteinheit abgelegt werden. 

o Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) 

werden eingehalten.  

• Die maximale Anzahl am Training ist aktuell auf 10 Personen begrenzt. 

• Es ist eine Anwesenheitsliste mit Name und Telefonnummer zu führen. 

• Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. 



• Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportbekleidung 

zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

• Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser kann während der 

Sporteinheit abgelegt werden. 

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen desinfizieren vor und nach der Nutzung sämtliche bereitgestellten 

Sportgeräte. Materialien, die nicht desinfiziert werden können, werden nicht genutzt. 

• Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte (Basketbälle) mitbringen, sind diese selbst für die 

Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt. 

• Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit. Diese sind nach 

Möglichkeit namentlich gekennzeichnet. 

• Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die Verunfallte/Verletzte 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. 

 


